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VORSICHT KERNBOHRUNGEN UND FRÄSARBEITEN 
 
Allgemeine Bestimmungen für Kernbohr- und Fräsarbeiten 
 

1. Wasserhaltung, Sicherungen und Abtransport des Ausbruchsmaterials sind in den 
Richtpreisen nicht inbegriffen. (Sofern in der Offerte nicht speziell beschrieben.) 
 

2. Die Ermittlung eventuell vorhandener Werkleitungen (Strom, Gas, Telefon, Wasser 
Heizung, EDV, Alarm etc.) ist Sache des Auftraggebers oder dessen Vertreters. Für 
allfällige Schäden, Folgeschäden oder Betriebsausfälle infolge Nichtbeachtung, kann 
der Unternehmer nicht haftbar gemacht werden. 

 
3. Für Wasserschäden und deren Folgen in Baukonstruktionen, Dilatationen, 

Dämmschichten an Einrichtungen und Fahrhabe übernimmt der Unternehmer keine 
Haftung. 

 
4. Für eventuell entstehende Veränderungen des statischen Gefüges am Objekt, sowie 

allfällige Folgeschäden wird jegliche Verantwortung und Haftung abgelehnt. 
 

5. Strom- und Wasserkosten gehen zu Lasten der Bauherrschaft. 
Strombedarf 230 V 16 A (Kernbohrungen) oder 400 V 16 A (Fräsarbeiten) 
 

6. Bei Arbeitsunterbrüchen, die nicht aus Verschulden der Unternehmer entstehen, wird 
der Auftraggeber Entschädigungspflichtig. Der Stundensatz für solche Wartezeiten 
beträgt Fr. 135.—pro Mannstunde.  

 
7. Einmessen und Anzeichnen der Schnittlinien und Bohraxen sind Sache des Bauherrn 

oder dessen Vertreters und sind ohne Nachprüfung durch den Unternehmer 
verbindlich. 

 
8. Für Schäden, die aus falsch eingemessenen und angezeichneten Axen und 

Schnittlinien entstehen, haftet der Bauherr oder dessen Vertreter. 
 

9. Allfällige Abweichungen von diesen Bestimmungen werden in der Offerte speziell 
erwähnt.  
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